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§ 39c MagBeG
 MagBeG - Magistrats-Bedienstetengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.01.2023

Allfällige Mehrkosten, die der oder dem Bediensteten durch den vermehrten Einsatz der Informations- und

Kommunikationstechnik entstehen, sind von ihr bzw ihm zu tragen.

1. (2) In der Anordnung nach Abs 1 sind insbesondere zu regeln:

In Kraft seit 01.01.2023 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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